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 Veröffentlicht am 19.06.2000

Index

32/06 Verkehrsteuern

98/01 Wohnbauförderung

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z2 lita;

WFG 1984 §2 Z1;

Rechtssatz

Für die Frage, ob eine Arbeiterwohnstätte gescha9en worden ist, kommt es nicht darauf an, ob das Bauvorhaben in

der geplanten Form geschaffen worden ist, sondern darauf, ob das, was geschaffen wurde, als eine Arbeiterwohnstätte

angesehen werden konnte (Hinweis E 15.12.1983, 83/16/0014).
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